
 

Gebührenordnung des Mietervereins VIADRINA Frankfurt (Oder) u. U.  

e.V. 

 

 

1. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Mitgliedschaften, die bis 31.12.2023 begründet 

wurden: 

 

 78,00 Euro/Jahr Mitgliedsbeitrag mit Mietrechtsschutzversicherung (MRSV)  

 

60,00 Euro/Jahr ermäßigter Beitragssatz mit Mietrechtsschutzversicherung für vor dem 8.3.2017 

begründete Mitgliedschaften  

 

66,96 Euro/Jahr vor dem 1.1.07 begründete Mitgliedschaft im ehemaligen Oberbarnimer Mieterverein 

mit MRSV  

 

54,00 Euro/Jahr Mitgliedschaft ohne MRSV (nur Mitglieder, die vor dem 1.7.1999 

Mitglied wurden oder Mitglieder mit bestehender eigenen MRSV)  

 

36,00 Euro/Jahr ermäßigter Beitragssatz ohne MRSV (nur für Mitglieder, die vor dem 1.7.1999 

Mitglied wurden)  

 

20,00 Euro einmaliger Verwaltungsbeitrag bei Begründung der Mitgliedschaft 

 

2. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Mitgliedschaften, die ab 01.01.2024 begründet 

werden: 

 

      96,00 Euro/Jahr Mitgliedsbeitrag mit Mietrechtsschutzversicherung (MRSV)  

72,00 Euro/Jahr Mitgliedschaft ohne MRSV (nur Mitglieder mit bestehender eigenen 

MRSV)  

 

Die Versandkosten für die alle 2 Monate erscheinende Mieterzeitung betragen 

pauschal jährlich 6 €. Die Onlineversandpauschale beträgt für 1 Jahr 3 €. Die 

Selbstabholung der Zeitung in den Geschäftsstellen in Frankfurt (Oder), 

Eisenhüttenstadt und Eberswalde ist kostenfrei. 

 

3. Für die Zusatzleistung Teilnahme an der „Wohnungsabnahme“ und 

„Wohnungsvermessung“ durch einen Beauftragten des Vereinsvorstands sind neben 

dem Kilometergeld (laut gültiger Finanzordnung 0,30 Euro/gefahrenen Kilometer) 

vom Vereinsmitglied 30 Euro für den Raum Frankfurt (Oder), Bernau, Eberswalde, 

Eisenhüttenstadt, außerhalb dieser Städte 50 EURO und einem Nicht-Vereinsmitglied 

50 EURO als Aufwandsentschädigung im Voraus zu zahlen. 

 

4. Mahn- und Erinnerungsgebühren 
Erinnerungsgebühr – bis zu 3 Wochen nach Fälligkeit des Beitrags:      1 € 

jede Mahnung:              3 € 

Rückbuchung des Beitrages trotz Fälligkeit und gültigem Lastschriftmandat:     5 € 

 

5. Schreibgebühren 
Die Mitglieder des Mietervereins haben satzungsgemäß ein Recht „Rat und Auskunft 

kostenlos“ zu erhalten (§ 6 Ziffer 1 der „Frankfurter Satzung“). Dies ist im Punkt 3 

des § 6 der Satzung wie folgt geregelt: „Wird der Verein über den Rahmen des 

Üblichen hinaus auf Verlangen des Mitgliedes tätig, kann er die Erstattung 

angefallener Kosten verlangen oder einen Pauschalbetrag erheben.“ Die Erstellung 

von Schriftsätzen erfolgt nur in Ausnahmefällen. 

Erstellung einfacher Schriftsätze:       5 € je Schriftsatz 

Erstellung umfangreicherer Schriftsätze:    10 € je Schriftsatz 

Erstellung umfangreicherer Schriftsätze mit Berechnungen: 15 € je Schriftsatz 



 

6. Klimaschreiber (Pauschale für Leihe 20 Tage und Auswertung Daten) 

für Vereinsmitglieder:      10,00 € 

zuzüglich Kaution:        20,00 € 

 

Diese Gebührenordnung wurde für den Jahresbeitrag nach § 9 Absatz 8 d) durch die 

Mitgliederversammlung am 14.10.2023 und in den anderen Punkten durch die 

Vorstandssitzung vom 1.12.2022  in der hier abgeänderten und veröffentlichten Fassung 

jeweils einstimmig beschlossen. 

 

H. Höhne; Vorstandsvorsitzender 


